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B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 

 
 
Gremium Datum Zuständigkeit 

Personalausschuss 11.03.2015 Vorberatung 

Kreisausschuss 23.03.2015 Vorberatung 

Kreistag 26.03.2015 Entscheidung 

 
Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 

Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des 
Amtlichen Stellenplanes 2015/2016 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag beschließt, dem von der Verwaltung zusammen mit dem Entwurf der 
Haushaltssatzung 2015/2016 vorgelegten Entwurf des Amtlichen Stellenplanes 2015/2016 
zuzustimmen. 
 

Vorbemerkungen: 

 
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gehört der Stellenplan zu 
den Pflichtanlagen des Haushaltsplanes. Er muss nach Anlage 10 zu § 8 GemHVO die 
Gesamtzahl der Stellen in den einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen angeben.  
 
Nach § 26 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) bedarf der 
Stellenplan der Zustimmung des Kreistages. 
 

Erläuterungen: 

 
Der Entwurf des Amtlichen Stellenplans 2015/2016 wird in der Personalausschusssitzung am 
11.03.2015 beraten. Auf die Beschlussvorlagen zu den in 2015/2016 neu einzurichtenden 
Stellen, die Liste der in 2015/2016 wegfallenden Stellen und die Vorberatungen im 
Personalausschuss wird insoweit verwiesen. Über die Beratungsergebnisse im Zuge der 
Sitzungen des Personalausschusses am 11.03.2015 sowie des Kreisausschusses am 
23.03.2015 wird mündlich berichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
(Landrat) 

 
Anhang: 
Stellenplanentwurf 2015/2016 
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